
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/5/10 4Ob519/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.05.1983

Norm

ABGB §880a A

HGB §128

Rechtssatz

Bei einem Garantievertrag kann jedoch in der bloßen Fortsetzung dieses Vertragsverhältnisses oder das durch diesen

Vertrag gesicherten Vertragsverhältnisses durch den Gläubiger eine schlüssige Entlassung des ausscheidenden

Gesellschafters aus seiner Haftung selbst dann nicht angenommen werden, wenn eine solche Fortsetzung in Kenntnis

des Ausscheidens des Gesellschafters aus der OGH erfolgt.
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